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Programm 
 

 

MITEINANDER – GEGENEINANDER 
EINE DISKUSSION ZUM GESELLSCHAFTLICHEN ZUSAMMENHALT IN DEUTSCHLAND UND EUROPA  

 

Seminar des Freundeskreises der Konrad-Adenauer-Stiftung  

25. – 29. Oktober 2020  

Villa La Collina, Cadenabbia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch 2020 findet ein Seminar des Freundeskreises der Konrad-Adenauer-Stiftuing in Cadenabbia, 
dem Urlaubsdomizil Konrad Adenauers am Comer See, statt. Es widmet sich traditionell einem 
aktuellen politischen Thema, das in diesem Jahr die Unternehmerin, Beraterin und Publizistin Diana 
Kinnert und der Soziologe Dr. Jochen Roose aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten und mit 
den Teilnehmern diskutieren. Aber es bleibt auch Zeit, die Gegend zu erkunden und sich auf die 
Spuren des ersten Bundeskanzlers zu begeben. 
 
 
Sonntag, 25. Oktober 2020 

14:30 Uhr – 18.00 Uhr  Gemeinsamer Bustransfer nach Cadenabbia 

  Nach Ankunft gibt es einen Abendimbiss 

 
Montag, 26. Oktober 2020 

08:00 Uhr – 09.00 Uhr  Frühstück 

09:00 Uhr – 10:30 Uhr  Begrüßungsrunde und Vorstellung der Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung 

Dr. Christine Wagner 

Referentin Freundeskreis und Private Finanzierung, Konrad-Adenauer-Stiftung 

10:30 Uhr  Kaffeepause 

11:00 Uhr – 12:30 Uhr  Zwischen Fridays for Future oder den Junge Identitären? Die 
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Heimatlosigkeit der jungen politischen Mitte 

Vortrag und Diskussion 

Diana Kinnert 

Unternehmerin, Beraterin und Publizistin 

12:30 Uhr  Mittagspause 

14:30 Uhr – 16:00 Uhr  Passeggiata Adenauer: Rundgang auf den Spuren des Bundeskanzlers in 

Cadenabbia 

Lucia Pini 

16:00 Uhr  Kaffeepause 

16:30 Uhr – 17:00 Uhr 

 

 

 Hält Deutschland noch zusammen? Erste Ergebnisse der 

Polarisierungsstudie der Konrad-Adenauer-Stiftung 

Vortrag und Diskussion 

Dr. Jochen Roose  

Referent Wahl- und Sozialforschung, Konrad-Adenauer-Stiftung 

19:30 Uhr  Abendessen mit anschließendem gemütlichen Beisammensein 

 
Dienstag, 27. Oktober 2020 

08:00 Uhr – 08:45 Uhr  Frühstück 

08:45 Uhr – 12:30 Uhr  Ausflug nach Varenna 

1-stündige Fahrt auf dem Comer See mit einem Charterboot, Aufenthalt in 

Varenna mit der Option, den Park der Villa Monastero zu besichtigem 

(Eintritt 3 € pro Person) 

13:00 Uhr  Mittagessen 

14:30 Uhr – 16:00 Uhr  Das Phänomen Einsamkeit. Wie Individualisierung und Segregation das 

politische Gemeinwesen auf die Probe stellen 

Vortrag und Diskussion 

Diana Kinnert 

16:00 Uhr  Kaffeepause 

16:30 Uhr – 17:00 Uhr  Hält Europa schon zusammen? Perspektiven auf gesellschaftlichen 

Zusammenhalt in Europa 

Vortrag und Diskussion 

Dr. Jochen Roose 



 

Seite 3/9 

19:30 Uhr  Abendessen 

20:30 Uhr 

(bei gutem Wetter) 

 Konrad Adenauers Lieblingssport 

Gemeinsamer Boccia-Abend  

 
Mittwoch, 28. Oktober 2020 

08:00 Uhr – 09:00 Uhr  Frühstück 

09:00 Uhr – 10:30 Uhr  Miteinander gegen die anderen. Wie lässt sich die Polarisierung der 

Gesellschaft aufhalten? 

Diskussionsrunde 

Diana Kinnert 

Dr. Jochen Roose 

10:30 Uhr  Kaffeepause 

11:00 Uhr – 12:30 Uhr  „Ferien ohne Urlaub: Politische Entscheidungen Adenauers in Cadenabbia“ – 

Eine Filmdokumentation 

Abschlussrunde 

12:30 Uhr  Mittagessen 

14.30 Uhr  Abfahrt/Bustransfer nach Loveno zur Villa Vigoni 

Via Giulio Vigoni 1, I-22017 Loveno di Menaggio (Co), Tel. 0039-344-36111 

15:00 Uhr  Ankunft in der Villa Vigoni 

  Die Geschichte des Deutsch-Italienischen Zentrums „Villa Vigoni“, seine 

Aufgaben und seine Arbeit 

Vortrag mit Führung durch das Zentrum (mit kleiner Erfrischung) 

17:00 Uhr  Rückfahrt 

19:00 Uhr  Abendessen 

 
Donnerstag, 29. Oktober 2020 

07:30 Uhr – 08.00 Uhr  Frühstück 

08:15 Uhr  Abfahrt nach Mailand (mit Lunchpaket) 
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10:30 – 13:00 Uhr  Sforza, Scala, Haute Couture – Geschichte, Kultur und Wirtschaft in Mailand 

Dom– und Stadtführung, Mailand 

13:00 Uhr  Gelegenheit zur eigenen Erkundung der Stadt 

ca. 5 Euro Eintritt für die Scala sind selbst zu tragen) 

  Fahrt zum Flughafen  

Ihre Transferzeiten und der Treffpunkt für Ihre Fahrt zum Flughafen werden Ihnen 

rechtzeitig am Veranstaltungsort mitgeteilt. 

 
 

Programmänderungen vorbehalten 

 

 

Konzeption und 

Tagungsleitung: 

 Dr. Christine Wagner 

Organisation:  via cultus  

int. Gruppen- und Studienreisen GmbH 

Märchenstrasse 13 

76297 Stutensee 

 

T +49 721 / 9 68 47 73 

info@via-cultus.de 

Veranstaltungsstätte:  Villa La Collina s.r.l. Fondazione Konrad Adenauer 

Internationales Begegnungszentrum für Politik,  

Wirtschaft und Kunst 

Via Roma 11 

I-22011 Cadenabbia (Co.) – Italien 

 

T +39 03 44 / 44 111 

F +39 03 44 / 41 058 

cadenabbia@villalacollina.it 

www.villalacollina.com 

Die Veranstaltung wird multimedial begleitet. Die Teilnehmenden erklären mit der Anmeldung ihr Einverständnis, dass die Konrad-

Adenauer-Stiftung e.V. das vor, während oder nach der Veranstaltung entstandene Foto- und Filmmaterial zeitlich unbegrenzt 

sowohl im Online- als auch Printformat für Zwecke der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verwenden darf. 
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Leistungen:  

 

 4 Übernachtungen mit Vollpension und Kaffeepausen in der Villa la Collina am Comer See 

 Ausflug Villa Carlotta, inkl. Eintritt und Führung 

 Ausflug per Boot zur Abtei Piona 

 Reisebegleitung durch den Freundeskreis der Konrad-Adenauer-Stiftung 

 Vorträge und Seminare lt. Programm 

 Reiseunterlagen + Informationsmaterial 

 

Reisepreis:    €  815,00   pro Person  im Doppelzimmer  

 €  835,00   pro Person  im Einzelzimmer  

Optional: 

 Linienflug der Lufthansa ab/bis Frankfurt inkl. Aufgabegepäck 23 kg und Handgepäck, 

aktueller Steuern und Gebühren (Stand 03/20) 

 LH 272 Frankfurt - Mailand Linate   11:45 12:55 

 LH 275   Mailand Linate - Frankfurt    17:45 19:00   Änderungen vorbehalten 

 

  €  250,00   pro Person 

 

Zubringermöglichkeit ab/bis Berlin 

 LH 181 Berlin Tegel– Frankfurt  09:45 10:55 

 LH 044 Frankfurt – Berlin Tegel   20:15 21:25  Änderungen vorbehalten 

 

  €  315,00   pro Person  

Gerne bieten wir Ihnen auch andere individuelle Anreisemöglichkeiten sowie Rail&Fly 

zu tagesaktuellen Preisen an. Bitte sprechen Sie uns an oder notieren Ihren Wunsch 

auf der Anmeldung. 
 

 Transfers Linate – Cadenabbia, Cadenabbia – Mailand, Mailand – Linate, mit mod. 

Reisebus (der Gruppengröße entsprechend)  

    €   75,00   pro Person  bei 15 Teilnehmer und mehr 

 Trinkgelder und persönliche Ausgaben 

 Nicht genannte Mahlzeiten 

 Fakultative Aktivitäten und Abendveranstaltungen  

 

 
 

 

Leistungen  

& Buchung 
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Datenschutzerklärung 

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Reisen. Der Schutz Ihrer persönlichen 

Daten ist uns sehr wichtig.  

Wir erheben und verwenden Ihre Daten stets im Rahmen der  Bestimmungen zum 

Datenschutz, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des 

Telemediengesetzes (TMG).  

Sie können unsere Website ohne Angabe von personenbezogenen Daten 

besuchen. Treten Sie per E-Mail oder Kontakt- bzw. Anfrageformular mit uns in 

Kontakt, erteilen Sie uns zum Zwecke der Kontaktaufnahme oder 

Anfragebearbeitung Ihre freiwillige Einwilligung. Die Angabe der darin abgefragten 

Daten ist für die Beantwortung und Bearbeitung erforderlich. Diese Angaben 

speichern wir zum Zweck der weiteren Bearbeitung. Diese Daten werden ohne 

Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Ausgenommen die 

Leistungsträger, die mit der Bearbeitung Ihrer Buchung befasst sind.  

Sobald die personenbezogenen Daten zur Erfüllung des Zwecks, für den sie 

erhoben worden sind, nicht mehr erforderlich sind, werden sie gelöscht. Etwas 

anderes gilt nur, soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. Dann wird 

die Verarbeitung der Daten bis zum Ablauf dieser Aufbewahrungspflichten 

eingeschränkt und danach werden die Daten endgültig gelöscht. 

Eine Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse zur Zusendung von Newsletter mit 

Information über Neuheiten und aktuelle Themen erfolgt nur, wenn Sie uns Ihre 

Daten ausdrücklich hierfür überlassen. Falls Sie keine solchen Informationen mehr 

erhalten möchten, können Sie Ihre insoweit erteilte Einwilligung jederzeit 

schriftlich, per E-Mail oder telefonisch mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit diese stets 

den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht. 

Fragen und Anregungen 

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns 

bitte eine E-Mail:  

via cultus internationale Gruppen- und Studienreisen GmbH 
Märchenstrasse 13 

76297 Stutensee 
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R E I S E B E D I N G U N G E N  
Sehr geehrte Kunden und Reisende, 

die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des 

zwischen dem Kunden* und via cultus GmbH, nachfolgend VC abgekürzt, des bei 

Vertragsschluss ab 01.07.2018 zu Stande kommenden Pauschalreisevertrages. Sie 

ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a – y BGB (Bürgerliches 
Gesetzbuch) und der Artikel 250 und 252 des EGBGB (Einführungsgesetz zum 

BGB) und füllen diese aus. Bitte lesen Sie daher diese Reisebedingungen vor Ihrer 

Buchung sorgfältig durch! 

 

1. Abschluss des Pauschalreisevertrages, Verpflichtung des Kunden 

1.1. Für alle Buchungswege gilt:  
a) Grundlage des Angebots von VC und der Buchung des Kunden sind die Reiseausschreibung und 

die ergänzenden Informationen von VC für die jeweilige Reise, soweit diese dem Kunden bei der 

Buchung vorliegen.  

b) Reisemittler sind von VC nicht bevollmächtigt, Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu geben 

oder Zusicherungen zu machen, die den vereinbarten Inhalt des Pauschalreisevertrages abändern, 

über die Reiseausschreibung bzw. die vertraglich von VC zugesagten Leistungen hinausgehen oder 
im Widerspruch dazu stehen.  

c) Angaben in Hotelführern und ähnlichen Verzeichnissen, die nicht von VC herausgegeben werden, sind 

für VC und die Leistungspflicht von VC nicht verbindlich, soweit sie nicht durch ausdrückliche 

Vereinbarung mit dem Kunden zum Inhalt der Leistungspflicht von VC gemacht wurden. 

Weicht der Inhalt der Reisebestätigung von VC vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot 

von VC vor, an das VC für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage 
dieses neuen Angebots zustande, soweit VC bezüglich des neuen Angebots auf die Änderung 

hingewiesen und seine vorvertraglichen Informationspflichten erfüllt hat und der Kunde innerhalb der 

Bindungsfrist VC die Annahme durch ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung erklärt.  

e) Die von VC gegebenen vorvertraglichen Informationen über wesentliche Eigenschaften der 

Reiseleistungen, den Reisepreis und alle zusätzlichen Kosten, die Zahlungsmodalitäten, die 

Mindestteilnehmerzahl und die Stornopauschalen (gem. Artikel 250 § 3 Nummer 1, 3 bis 5 und 7 
EGBGB) werden nur dann nicht Bestandteil des Pauschalreisevertrages, sofern dies zwischen den 

Parteien ausdrücklich vereinbart ist.  

f) Der Kunde haftet für alle vertraglichen Verpflichtungen von Mitreisenden, für die er die Buchung 

vornimmt, wie für seine eigenen, soweit er eine entsprechende Verpflichtung durch ausdrückliche 

und gesonderte Erklärung übernommen hat. Das gleiche gilt entsprechend für Gruppenauftraggeber 

oder Gruppenverantwortliche im Hinblick auf geschlossene Gruppenreisen im Sinne der 
nachstehenden Ziffer 14.1 und die vom Gruppenauftraggeber oder Gruppenverantwortlichen 

angemeldeten Reiseteilnehmer.  

1.2. Die Buchung (Reiseanmeldung) zu Ihrer Reise erbitten wir schriftlich, auf dem vorgesehenen 

Formular vorzunehmen. Mit der Anmeldung bietet der Kunde VC den Abschluss eines Reisevertrages 

auf der Grundlage der Reiseausschreibung, dieser Reisebedingungen und aller ergänzenden 

Informationen für die betreffende Reise in der Buchungsgrundlage (Prospekt, Angebot) – soweit 
diese dem Kunden vorliegen – verbindlich an.  

1.3. Die Übermittlung des Vertragsangebots durch Zusendung des Formulars begründet keinen 

Anspruch des Kunden auf das Zustandekommen eines Reisevertrages entsprechend seiner 

Buchungsangaben. VC ist vielmehr frei in der Entscheidung, das Vertragsangebot des Kunden 

anzunehmen oder nicht.  

1.4. Der Kunde haftet gegenüber VC bei allen Buchungswegen für alle Verpflichtungen von 
Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, aus dem Reisevertrag, soweit er diese 

Verpflichtungen durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat.  

1.5. Der Reisevertrag kommt durch die Buchungsbestätigung von VC an die/den Kunden oder das 

diese/n vertretende Reisemittler mit dem in der Bestätigung beschriebenen Leistungsumfang 

zustande. Im Falle verbindlicher mündlicher Buchungsbestätigungen erhält der Kunde bei oder 
unverzüglich nach Vertragsabschluss die Reisebestätigung in Textform (per E-Mail, E-Mail-Anhang, 

Post oder Fax ausgehändigt).  

1.6. VC weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschriften (§§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz 

1 Nr. 9 BGB) bei Pauschalreiseverträgen nach § 651a und § 651c BGB, die im Fernabsatz (Briefe, 

Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS) 

sowie Rundfunk, Telemedien und Onlinedienste) abgeschlossen wurden, kein Widerrufsrecht besteht, 
sondern lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte, insbesondere das 

Rücktrittsrecht gemäß § 651h BGB (siehe hierzu auch Ziff. 5). Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, 

wenn der Vertrag über Reiseleistungen nach § 651a BGB außerhalb von Geschäftsräumen 

geschlossen worden ist, es sei denn, die mündlichen Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss 

beruht, sind auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers geführt worden; im letztgenannten Fall 

besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls nicht.  
2. Bezahlung 

2.1. VC und Reisevermittler dürfen Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Pauschalreise 

nur fordern oder annehmen, wenn ein wirksamer Kundengeldabsicherungsvertrag besteht und dem 

Kunden der Sicherungsschein mit Namen und Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers in klarer, 

verständlicher und hervorgehobener Weise übergeben wurde. Nach Vertragsabschluss wird gegen 

Aushändigung des Sicherungsscheines eine Anzahlung in Höhe von 20 % des Reisepreises zur 
Zahlung fällig. Die Restzahlung wird zum vereinbarten Fälligkeitsdatum erwartet, sofern der 

Sicherungsschein übergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 7 genannten Grund 

abgesagt werden kann. Bei Buchungen kürzer als 4 Wochen vor Reisebeginn ist der gesamte 

Reisepreis sofort zahlungsfällig. 

2.2. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entsprechend den vereinbarten 

Zahlungsfälligkeiten, obwohl VC zur ordnungsgemäßen Erbringung der vertraglichen Leistungen 
bereit und in der Lage ist, seine gesetzlichen Informationspflichten erfüllt hat und kein gesetzliches 

oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht des Kunden besteht, so ist VC berechtigt, nach Mahnung 

mit Fristsetzung vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskosten 

gemäß Ziffer 5 zu belasten. 

3. Änderungen von Vertragsinhalten vor Reisebeginn, die nicht den Reisepreis betreffen 

3.1. Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des 
Pauschalreisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und von VC nicht wider Treu 

und Glauben herbeigeführt wurden, sind VC vor Reisebeginn gestattet, soweit die Abweichungen 

unerheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen. 

3.2. VC ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis von dem 

Änderungsgrund auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. auch durch E-Mail, SMS oder 

Sprachnachricht) klar, verständlich und in hervorgehobener Weise zu informieren. 
3.3. Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Eigenschaft einer Reiseleistung oder der 

Abweichung von besonderen Vorgaben des Kunden, die Inhalt des Pauschalreisevertrags geworden 

sind, ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer von VC gleichzeitig mit Mitteilung der Änderung 

gesetzten angemessenen Frist, entweder die Änderung anzunehmen oder unentgeltlich vom 

Pauschalreisevertrag zurückzutreten. Erklärt der Kunde nicht innerhalb der von VC gesetzten 
Frist ausdrücklich gegenüber diesem den Rücktritt vom Pauschalreisevertrag, gilt die Änderung 

als angenommen. 

3.4. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen 

mit Mängeln behaftet sind. Hatte VC für die Durchführung der geänderten Reise geringere 

Kosten, ist dem Kunden der Differenzbetrag entsprechend § 651m Abs. 2 BGB zu erstatten. 

4. Preiserhöhung; Preissenkung 
4.1. VC behält sich nach Maßgabe der § 651f, 651g BGB und der nachfolgenden Regelungen vor, 

den im Pauschalreisevertrag vereinbarten Reisepreis zu erhöhen, soweit 

a) eine Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen aufgrund höherer Kosten für 

Treibstoff oder andere Energieträger, oder  

b) eine Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben für vereinbarte Reiseleistungen, wie 

Touristenabgaben, Hafen- oder Flughafengebühren sich unmittelbar auf den Reisepreis auswirkt. 
4.2. Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zulässig, sofern VC den Reisenden in Textform klar 

und verständlich über die Preiserhöhung und deren Gründe unterrichtet und hierbei die 

Berechnung der Preiserhöhung mitteilt. 

4.3. Die Preiserhöhung berechnet sich wie folgt: 

a) Bei Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen nach 4.1.a) kann VC den 

Reisepreis nach Maßgabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen: 
-   Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann VC vom Kunden den Erhöhungsbetrag verlangen. 

- Andernfalls werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel geforderten, 

zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten 

Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann 

VC vom Kunden verlangen. 

b) Bei Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben gem. 4.1.b) kann der Reisepreis um den 
entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden. 

4.4. VC ist verpflichtet, dem Kunden/Reisenden auf sein Verlangen hin eine Senkung des 

Reisepreises einzuräumen, wenn und soweit sich die in 4.1.a) und b) genannten Preise oder 

Abgaben nach Vertragsschluss und vor Reisebeginn geändert haben und dies zu niedrigeren 

Kosten für VC führt. Hat der Kunde/Reisende mehr als den hiernach geschuldeten Betrag 
gezahlt, ist der Mehrbetrag von VC zu erstatten. VC darf jedoch von dem zu erstattenden 

Mehrbetrag die VC tatsächlich entstandenen Verwaltungsausgaben abziehen. VC hat dem 

Kunden/Reisenden auf dessen Verlangen nachzuweisen, in welcher Höhe Verwaltungsausgaben 

entstanden sind. 

4.5. Preiserhöhungen sind nur bis zum 20. Tag vor Reisebeginn eingehend beim Kunden zulässig. 

4.6. Bei Preiserhöhungen von mehr als 8 % ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer von VC 
gleichzeitig mit Mitteilung der Preiserhöhung gesetzten angemessenen Frist, entweder die 

Änderung anzunehmen oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten. Erklärt der 

Kunde nicht innerhalb der von VC gesetzten Frist ausdrücklich gegenüber VC den Rücktritt vom 

Pauschalreisevertrag, gilt die Änderung als angenommen. 

5. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/Stornokosten 

5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschalreisevertrag zurücktreten. Der 
Rücktritt ist gegenüber VC unter der nachfolgend angegebenen Anschrift zu erklären. Falls die 

Reise über einen Reisevermittler gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem gegenüber 

erklärt werden. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt in Textform zu erklären. 

5.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so verliert VC den 

Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann VC eine angemessene Entschädigung verlangen, 

soweit der Rücktritt nicht von VC zu vertreten ist oder am Bestimmungsort oder in dessen 
unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung 

der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich 

beeinträchtigen. Umstände sind unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn sie nicht der Kontrolle 

von VC unterliegen, und sich ihre Folgen auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle 

zumutbaren Vorkehrungen getroffen worden wären. 

5.3. VC hat die nachfolgenden Entschädigungspauschalen unter Berücksichtigung des Zeitraums 
zwischen der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn sowie unter Berücksichtigung der 

erwarteten Ersparnis von Aufwendungen und des erwarteten Erwerbs durch anderweitige 

Verwendungen der Reiseleistungen festgelegt. Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des 

Zugangs der Rücktrittserklärung wie folgt mit der jeweiligen Stornostaffel berechnet: 

Flugpauschalreisen mit Linienflug und Bus- und Bahnreisen 

bis 60. Tage vor Reiseantritt   20% 
vom 59. bis 30. Tag vor Reiseantritt   30% 

vom 29. bis 22. Tag vor Reiseantritt   50% 

vom 21. bis 15. Tag vor Reiseantritt   70% 

vom 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt   80% 

ab dem 6. Tag vor Reiseantritt  oder bei Nichtanreise 90% 

5.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, VC nachzuweisen, dass VC überhaupt 
kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von VC geforderte 

Entschädigungspauschale. 

5.5. VC behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere, konkrete 

Entschädigung zu fordern, soweit VC nachweist, dass VC wesentlich höhere Aufwendungen als 

die jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist VC verpflichtet, die 

geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und einer 
etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu belegen. 

5.6. Ist VC infolge eines Rücktritts zur Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet, ist dieser 

unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rücktrittserklärung zu 

leisten. 

5.7. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 e BGB von VC durch Mitteilung auf einem 

dauerhaften Datenträger zu verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten 
aus dem Pauschalreisevertrag eintritt, bleibt durch die vorstehenden Bedingungen unberührt. 

Eine solche Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn Sie VC 7 Tage vor Reisebeginn zugeht. 

5.8. Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung sowie einer Versicherung zur 

Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit wird dringend empfohlen. 

6. Nicht in Anspruch genommene Leistung 

Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, zu deren vertragsgemäßer Erbringung VC bereit 
und in der Lage war, nicht in Anspruch aus Gründen, die dem Reisenden zuzurechnen sind, hat 

er keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises, soweit solche Gründe ihn nicht 

nach den gesetzlichen Bestimmungen zum kostenfreien Rücktritt oder zur Kündigung des 

Reisevertrages berechtigt hätten. VC wird sich um Erstattung der ersparten Aufwendungen durch 
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12. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
12.1. VC wird den Kunden/Reisenden über allgemeine Pass- und Visaerfordernisse sowie 

gesundheitspolizeiliche Formalitäten des Bestimmungslandes einschließlich der ungefähren Fristen 

für die Erlangung von gegebenenfalls notwendigen Visa vor Vertragsabschluss sowie über deren 

evtl. Änderungen vor Reiseantritt unterrichten. 

12.2. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der behördlich notwendigen 

Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und 
Devisenvorschriften. Nachteile, die aus der Nichtbeachtung dieser Vorschriften erwachsen, z. B. 

die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu Lasten des Kunden/Reisenden. Dies gilt nicht, wenn 

VC nicht, unzureichend oder falsch informiert hat. 

12.3. VC haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die 

jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Kunde VC mit der Besorgung beauftragt hat, es sei 

denn, dass VC eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat. 

13. Alternative Streitbeilegung; Rechtswahl- und Gerichtstandvereinbarung 

13.1. VC weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass VC 

nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern eine 

Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung dieser Reisebedingungen für VC verpflichtend 

würde, informiert VC die Verbraucher hierüber in geeigneter Form. VC weist für alle 

Reiseverträge, die im elektronischen Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die europäische 
Online-Streitbeilegungs-Plattform hin. 

13.2. Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union 

oder Schweizer Staatsbürger sind, wird für das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen 

dem Kunden/Reisenden und VC die ausschließliche Geltung des deutschen Rechts vereinbart. 

Solche Kunden/Reisende können VC ausschließlich an deren Sitz verklagen. 

13.3. Für Klagen von VC gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Pauschalreisevertrages, die 
Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die 

ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder 

gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand 

der Sitz von VC vereinbart. 

14. Zusatzbedingungen bei Reisen geschlossener Gruppen 

14.1. Die nachstehenden Bedingungen gelten, ergänzend zu diesen Reisebedingungen von VC, 
für Reisen geschlossener Gruppen. „Reisen für geschlossene Gruppen" im Sinne dieser 

Bestimmungen sind ausschließlich Gruppenreisen, die von VC als verantwortlichem 

Reiseveranstalter organisiert und über einen Gruppenverantwortlichen bzw. -auftraggeber 

gebucht und/oder abgewickelt werden, der als Bevollmächtigter für einen bestimmten 

Teilnehmerkreis handelt. 

14.2. VC und der jeweilige Gruppenauftraggeber können in Bezug auf eine solche Gruppenreise 
vereinbaren, dass dem Gruppenauftraggeber als bevollmächtigtem Vertreter der 

Gruppenreiseteilnehmer das Recht eingeräumt wird, nach Auftragserteilung bis drei Monaten vor 

Reisebeginn kostenfrei von der Gruppenreise zurückzutreten. Ggf. wird in der Reiseausschreibung 

und der Buchungsbestätigung auf dieses kostenfreie Rücktrittsrecht deutlich hingewiesen. Macht 

der Gruppenauftraggeber gegenüber VC von diesem kostenlosen Rücktrittsrecht Gebrauch, 

werden etwa bereits an VC geleistete Anzahlungen unverzüglich erstattet. Ziffer 5.6 gilt 
entsprechend. 

14.3. Dem Gruppenauftraggeber wird von VC zur Entgegennahme der einzelnen 

Teilnehmeranmeldungen ein Anmeldeformular überlassen, das verbunden ist mit diesen 

Reisebedingungen sowie mit dem gem. Art. 250 EGBGB erforderlichen Formblatt zur 

Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

Der Gruppenauftraggeber verpflichtet sich insoweit gegenüber VC, jedem potentiellen 
Gruppenteilnehmer jeweils vor der individuellen Teilnehmeranmeldung dieses Anmeldeformular 

samt Reisebedingungen und Formblatt zu übergeben und sich den diesbezüglichen Erhalt auch 

entsprechend schriftlich mit der jeweiligen Teilnehmeranmeldung bestätigen zu lassen. Der 

Gruppenauftraggeber wird VC von jeglichen Schäden und Haftungen freihalten, die unmittelbar 

aus einer Verletzung seiner Verpflichtung insoweit resultieren. Die Haftung des 

Gruppenauftraggebers schließt evtl. Rechtsverteidigungskosten, die VC angemessener Weise in 
diesem Zusammenhang entstehen sollten, mit ein. 

14.4. VC haftet nicht für Leistungen und Leistungsteile, gleich welcher Art, die – mit oder ohne 

Kenntnis von VC – vom Gruppenauftraggeber bzw. Gruppenverantwortlichen zusätzlich zu den 

Leistungen von VC angeboten, organisiert, durchgeführt und/oder den Kunden zur Verfügung 

gestellt werden. Hierzu zählen insbesondere vom Gruppenauftraggeber, bzw. 
Gruppenverantwortlichen organisierte An- und Abreisen zu und von dem mit VC vertraglich 

vereinbarten Abreise- und Rückreiseort, nicht im Leistungsumfang von VC enthaltene 

Veranstaltungen vor und nach der Reise und am Reiseort (Fahrten, Ausflüge, Begegnungen usw.) 

sowie vom Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen selbst eingesetzte und von VC 

vertraglich nicht geschuldete Reiseleiter. 

14.5. VC haftet nicht für Maßnahmen und Unterlassungen des Gruppenauftraggebers, bzw. 
Gruppenverantwortlichen oder des vom Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen 

eingesetzten Reiseleiters vor, während und nach der Reise, insbesondere nicht für Änderungen 

vertraglicher Leistungen, welche nicht mit VC abgestimmt sind, Weisungen an örtliche Führer, 

Sonderabsprachen mit den verschiedenen Leistungsträgern, Auskünften und Zusicherungen 

gegenüber den Kunden. 

14.6. Der Kunde hat die ihm obliegende Mängelanzeige beim Auftreten von Leistungsstörungen 
nach Maßgabe der Regelungen der vorstehenden Ziffer 8.2.c) vorzunehmen. 

14.7. Soweit nicht ausdrücklich vereinbart, sind Gruppenauftraggeber bzw. 

Gruppenverantwortliche oder von diesen eingesetzte Reiseleiter nicht berechtigt oder 

bevollmächtigt, Mängelanzeigen der Gruppenreiseteilnehmer entgegenzunehmen. Sie sind auch 

nicht berechtigt vor, während oder nach der Reise für VC Beanstandungen des Kunden oder 

Zahlungsansprüche namens VC anzuerkennen. 
*Die Verwendung von männlichen Formen wie „Kunde", „Auftraggeber", „Reiseleiter" etc. wurde 

von uns gewählt, um der in BGB §307 geforderten Pflicht zur Klarheit und Verständlichkeit der 

Formulierung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen gerecht zu werden. Sie soll lediglich eine 

übersichtliche Darstellung der Reisebedingungen gewährleisten und bedeutet auf keinen Fall eine 

Missachtung unserer weiblichen Klientel.        © RA Noll & Hütten, Stuttgart/München 2018 
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die Leistungsträger bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche 

Leistungen handelt. 

7. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl 

7.1. VC kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender 

Regelungen zurücktreten: 
a) Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung 

von VC beim Kunden muss in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung angegeben sein 

b) VC hat die Mindestteilnehmerzahl und die spät. Rücktrittsfrist in der Reisebestätigung 

anzugeben 

c) VC ist verpflichtet, dem Kunden gegenüber die Absage der Reise unverzüglich zu erklären, 

wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht 
durchgeführt wird. 

d) Ein Rücktritt von VC später als 3 Wochen vor Reisebeginn ist unzulässig. 

7.2. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf den Reisepreis 

geleistete Zahlungen unverzüglich zurück, Ziffer 5.6. gilt entsprechend. 

8. Obliegenheiten des Kunden/Reisenden 

8.1. Reiseunterlagen 
Der Kunde hat VC oder seinen Reisevermittler, über den er die Pauschalreise gebucht hat, zu 

informieren, wenn er die notwendigen Reiseunterlagen (z.B. Flugschein, Hotelgutschein) nicht 

innerhalb der von VC mitgeteilten Frist erhält. 

8.2. Mängelanzeige / Abhilfeverlangen 

a) Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, so kann der Reisende Abhilfe verlangen. 

b) Soweit VC infolge einer schuldhaften Unterlassung der Mängelanzeige nicht Abhilfe schaffen 
konnte, kann der Reisende weder Minderungsansprüche nach § 651m BGB noch 

Schadensersatzansprüche nach § 651n BGB geltend machen 

c) Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unverzüglich dem Vertreter von VC vor Ort 

zur Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter von VC vor Ort nicht vorhanden und vertraglich nicht 

geschuldet, sind etwaige Reisemängel an VC unter der mitgeteilten Kontaktstelle von VC zur 

Kenntnis zu bringen; über die Erreichbarkeit des Vertreters von VC bzw. der Kontaktstelle vor 
Ort wird in der Reisebestätigung unterrichtet. Der Reisende kann jedoch die Mängelanzeige auch 

seinem Reisevermittler, über den er die Pauschalreise gebucht hat, zur Kenntnis bringen. 

d) Der Vertreter von VC ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Er ist 

jedoch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen. 

8.3. Fristsetzung vor Kündigung 
Will der Kunde/Reisende den Pauschalreisevertrag wegen eines Reisemangels der in § 651i Abs. 

(2) BGB bezeichneten Art, sofern er erheblich ist, nach § 651l BGB kündigen, hat er VC zuvor 

eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Abhilfe 

von VC verweigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe notwendig ist. 

8.4. Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung bei Flugreisen; besondere Regeln & Fristen 

zum Abhilfeverlangen 
a) Der Reisende wird darauf hingewiesen, dass Gepäckverlust, -beschädigung und -verspätung 

im Zusammenhang mit Flugreisen nach den luftverkehrsrechtlichen Bestimmungen vom 

Reisenden unverzüglich vor Ort mittels Schadensanzeige („P.I.R.") der zuständigen 

Fluggesellschaft anzuzeigen sind. Fluggesellschaften und VC können die Erstattungen aufgrund 

internationaler Übereinkünfte ablehnen, wenn die Schadensanzeige nicht ausgefüllt worden ist. 

Die Schadensanzeige ist bei Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen, bei Verspätung innerhalb 21 
Tagen nach Aushändigung, zu erstatten. 

b) Zusätzlich ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisegepäck 

unverzüglich VC, seinem Vertreter bzw. seiner Kontaktstelle oder dem Reisevermittler 

anzuzeigen. Dies entbindet den Reisenden nicht davon, die Schadenanzeige an die 

Fluggesellschaft gemäß Buchst. a) innerhalb der vorstehenden Fristen zu erstatten. 

9. Beschränkung der Haftung 
9.1. Die vertragliche Haftung von VC für Schäden, die nicht aus der Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit resultieren und nicht schuldhaft herbeigeführt wurden, ist auf den 

dreifachen Reisepreis beschränkt. Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche nach dem 

Montrealer Übereinkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz bleiben von dieser 

Haftungsbeschränkung unberührt. 

9.2. VC haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit 
Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. vermittelte Ausflüge, 

Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen), wenn diese Leistungen in der 

Reiseausschreibung und der Reisebestätigung ausdrücklich und unter Angabe der Identität und 

Anschrift des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet 

wurden, dass sie für den Reisenden erkennbar nicht Bestandteil der Pauschalreise von VC sind 

und getrennt ausgewählt wurden. Die §§ 651b, 651c, 651w und 651y BGB bleiben hierdurch 
unberührt. 

VC haftet jedoch, wenn und soweit für einen Schaden des Reisenden die Verletzung von 

Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten von VC ursächlich geworden ist. 

10. Geltendmachung von Ansprüchen, Adressat 

Ansprüche nach den § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4-7 BGB hat der Kunde/Reisende gegenüber VC 

geltend zu machen. Die Geltendmachung kann auch über den Reisevermittler erfolgen, wenn die 
Pauschalreise über diesen Reisevermittler gebucht war. Eine Geltendmachung in Textform wird 

empfohlen. 

11. Informationspflichten über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens 

11.1. VC informiert den Kunden bei Buchung entsprechend der EU-Verordnung zur 

Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens vor 

oder spätestens bei der Buchung über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft(en) 
bezüglich sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden 

Flugbeförderungsleistungen. 

11.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist 

VC verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die 

wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald VC weiß, welche Fluggesellschaft 

den Flug durchführt, wird VC den Kunden informieren. 
11.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, 

wird VC den Kunden unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln möglich ist, über 

den Wechsel informieren. 

11.4. Die entsprechend der EU-Verordnung erstellte aktuelle „Black List?? von Flug-

gesellschaften, denen die Nutzung des Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt ist, ist 

hier abrufbar und in den Geschäftsräumen von VC einzusehen 
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Senden Sie Ihre Anmeldung an: 

 

via cultus  

int. Gruppen- und Studienreisen GmbH 
Märchenstrasse 13 

76297 Stutensee 
 

oder per Mail: info@via-cultus.de 

 

 

Name      Vorname(n)                          (passkonform) 
 

Straße/ Hausnummer    PLZ/ Ort 

 

Telefon       Handy    Mail  
 

 

Nummer Personalausweis     Ausstellungsort   gültig bis 

 

Name (Begleitperson)    Vorname(n)                          (passkonform) 
 

Straße/ Hausnummer    PLZ/ Ort 

 

Telefon       Handy    Mail  
 

Nummer Personalausweis    Ausstellungsort   gültig bis 
 

 

Ich wünsche ein:  Doppelzimmer  ⃞   ½ Doppelzimmer mit …………………………….  ⃞    Einzelzimmer ⃞  

 

Lufthansaflug ab/bis  Frankfurt    ⃞ Lufthansaflug ab/bis  Berlin über Frankfurt    ⃞    Transfer nach/ab Cadenabbia    ⃞ 

Förderer des Freundeskreises der KAS           ja   ⃞                  ich akzeptiere den Aufpreis für NICHT-Förderer von 60 €          ⃞      

 

Hiermit melde ich mich/uns zu folgender Reise verbindlich an: 

 

Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie automatisch eine Buchungsbetätigung bzw. Rechnung.  

Die umseitigen AGB`s und Datenschutzverordnung habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen und 

erkenne(n) diese an.  

Ihre Daten speichern wir in unserer EDV zum Zwecke diese Studienreise zu organisieren und Ihnen dazu 

aktuelle Informationen zu übermitteln. Die Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt nur im Rahmen der 

gesetzlichen Vorgaben und für die Durchführung erforderlich ist.  

 

Die Reise/Veranstaltung wird fotografisch durch den Freundeskreis begleitet. Wir behalten uns vor, die 

Fotos für Zwecke der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum     Unterschrift 

 

 

Reisepreis:                 

pro Person  im Doppelzimmer   €   815,00    

pro Person  im Einzelzimmer   €   835,00    

Lufthansaflug ab/bis Frankfurt       €       250,00 

Lufthansaflug ab/bis BerlinTXL    €       315,00 

Transfer nach/ab Cadenabbia        €         75,00 
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